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TEIL B. GELÄNDESCHNITTE M 1/500  
 

TEIL C. PLANZEICHEN 
 
 FESTSETZUNGEN 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung  
 
       Sonstiges Sondergebiet  
  Zweckbestimmung: Baustoff- und Recyclingzentrum  
 
2.  Baugrenzen 
 
  Baugrenze 
 
3. Verkehrsflächen 
 
3.1  private Straßenverkehrsfläche 
 
3.2  Einfahrtbereich 
 
4. Flächen für Versorgungsanlagen 
 
4.1  Flächen für Versorgungsanlagen 
 
4.2  Zweckbestimmung: Elektrizität  
  
5. Sonstige Planzeichen 
 
5.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
5.2     10,0 Maßzahl in Metern, z.B. 10,0 m 
 
5.3   Abgrenzung unterschiedlicher Baubereiche 
 
5.4   Mauer (Freibordsicherungsmaßnahme) 
 
5.5   Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
 
6. Grünordnung  
 
6.1       Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsfläche intern 
A01) 

 
6.2  Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Be-

grünung (G01) 
 
6.3  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Be-

grünung (G02) 
 

 HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 
1.   vorhandene Flurstücksgrenzen 
 
2.   aufzuhebende Flurstücksgrenzen 
 
3. 530 vorhandene Flurnummern, z.B. 530 
 
4.   bestehende bauliche Anlagen 
 
5.   zu beseitigende bauliche Anlage 
 
6. 364.99 Höhenkoten NHN des vorhandenen Geländes, z.B. 364,99 m 
 
7. 366.00 Höhenkoten NHN des geplanten Geländes im Baubereich B,  
  z.B. 366,00 m 
 
8.  Überschwemmungsgebiet 
 
9. Hauptversorgungsleitung oberirdisch 
 
10. Hauptversorgungsleitung unterirdisch 
 
11. Schnittverlauf, z.B. A-A 
 
12.    A Baubereich, z.B. A 
 
 

TEIL D. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
 
1. Abstandsflächen: 
 
 An den Grundstücksgrenzen sind die gemäß Art. 6 der BayBO vorgeschriebenen 

Abstandsflächen einzuhalten. 
 
2. Art der baulichen Nutzung: 
 
 Sonstiges Sondergebiet SO gemäß § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO 

Zweckbestimmung: Baustoff- und Recyclingzentrum  
 

Es sind nur folgende Nutzungen zulässig: 
 
- Halle für Lagerung Recycling-Schüttgut  
- Befestigte Fläche für Brech-/ Sortieranlage, Recycling-Schüttgut (überdacht) 
- Kieswaschanlage  
- Anlagen für Versickerung / Entwässerung  
- Lagerflächen gewaschene Kiese, Sande und Splitte 
- Splittwerk  
- Zentrifuge für geschlossenen Wasserkreislauf  

Neue Sandaufbereitung mit Förderbändern 
- Betonmischanlage und Labor  
- Befestigte Fläche für Lagerung und Abstellen von Geräten / Maschinen 
- Lagerboxen für Schüttgut und Geräte (überdacht) 
- Bürogebäude und Waage  
- Werkstatt und Maschinenhalle  
- Tankstelle, Waschplatz, Wasserhaus, Reifenwaschanlage und Restbetonre-

cyclinganlage  
- Trafo 1000 kVA 
- Freisitz für Firmenangehörige 
- PKW-Stellplätze für Mitarbeiter und Gäste 
- Stellplätze für LKW und Maschinen (überdacht) 
- Feinsandanlage  
- Lagerbox für Filterkuchen 
 

 Verfahrensfreie Bauvorhaben und Nutzungen gemäß Art. 57 BayBO sind inner-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans unzulässig. Ausgenommen 
hiervon sind Stellplätze und eine Werbetafel < 8 m2 Größe im Einfahrtsbereich. 
Weitere Werbeanlagen sind unzulässig.  

 
3.  Maß der baulichen Nutzung: 
 
3.1 Grundflächenzahl 
 
 Die Grundflächenzahl wird gemäß § 17 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO auf maxi-

mal 0,8 festgesetzt. 
 
3.2 Höhe baulicher Anlagen 
 
 Die nachfolgenden Höhen stellen Bauwerkshöhen (BH) der baulichen Anlagen 

einschließlich Wandhöhen dar. Die Bauwerkshöhe (BH) ist zu messen ab neu 
festgesetzter Geländeoberfläche bis zum oberen Abschluss der baulichen Anlage 
(First). 

 

PRÄAMBEL  
 
 
Die STADT GEISENFELD, Landkreis Pfaffenhofen, erlässt aufgrund 
 
- der §§ 2 Abs.1, 9, 10 und 12 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
 
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
 
- die Planzeichenverordnung (PlanZV 90) 
 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 
 
in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung den 
 
VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 107 „BAUSTOFF- UND 
RECYCLINGZENTRUM SCHIELEIN“ als SATZUNG 
 
Bestandteile der Satzung: 
 

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 107 "Baustoff- und Recyclingzentrum 
Schielein" in der Fassung vom .................... , 

 
• Geländeschnitte A-A und B-B zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 107 " 

Baustoff- und Recyclingzentrum Schielein " in der Fassung vom .................... , 
 

• Vorhaben- und Erschließungsplan vom .................... . 
 
Mit beigefügt sind: 
 

• Begründung in der Fassung vom .................... , 
 

• Umweltbericht in der Fassung vom .................... , 
 

• Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
vom .................... , 
 

• Immissionsschutzgutachten Büro Kottermair,  
 

• Entwässerungskonzept Büro Wankner, 
 

• Entwässerungskonzept Büro Dr. Schott & Dr. Straub, 
 

• Hydraulischer Nachweis Büro Blasy & Øverland, 
 

• Hochwasseralarmierungs- und Evakuierungsplan Fa. Schielein. 

Abb.  05: Entfall aquatischer Lebensraum (Schlämmteichfläche) gem. Luftbild von 2022 
 

TEIL E. VERFAHRENSVERMERKE  
 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Geisenfeld hat in der Sitzung vom .......................... gemäß  
 § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans be-

schlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am .................... ortsüblich bekannt 
gemacht.  

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentli-

cher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... 
bis ....................  stattgefunden. 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... 
bis ....................  stattgefunden. 

 
4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 

.................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... beteiligt. 

 
5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integrierter Grünord-

nung in der Fassung vom .................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 
Abs.2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... im Rathaus Geisen-
feld öffentlich ausgelegt. 

 
6. Die Stadt Geisenfeld hat mit Beschluss des Stadtrates vom .................... den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................... als Satzung beschlossen. 

 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Paul Weber            
            (1. Bürgermeister) 
7. Ausgefertigt 
 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Paul Weber            
            (1. Bürgermeister) 
 
8. Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde am 

...................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem 
Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der vorha-
benbezogene Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des 
§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 
wird hingewiesen. 

 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Paul Weber            
            (1. Bürgermeister) 
 

8.2 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Begrü-
nung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)  G02 

 
 Die festgesetzten Flächen G02 zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sind im Westen in einer Breite von mind.1,50 m als 
Hecke aus gebietsheimischen Sträuchern gem. Artenliste anzulegen und dauer-
haft zu pflegen sowie zu erhalten. 

 
 Im Nord-Osten der Planfläche ist die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von 

Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in einer Breite von mind. 
5,00 m aus gebietsheimischen, regionalen Laubbaum-Hochstämmen und Sträu-
chern (bevorzugt Vogelnährgehölze) gem. Artenliste anzulegen.  

 
 Die Standorte der zeichnerisch dargestellten Bäume können variieren; diese sind 

jedoch auf die gesamte Länge der Neupflanzung unregelmäßig zu verteilen. 
 Für Zu- und Ausfahrten kann der Grünstreifen in je einer max. Breite von 10,0 m 

unterbrochen werden. 
 
8.3 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft – Ausgleichsfläche intern A01 und Aus-
gleichsflächen extern AE01 (Nord für Naturschutz) und AE02 (Ost für Wald) 

 
 Im Vorgriff für die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für das vorliegende Bauleit-

planverfahren werden in Abstimmung mit der uNB Paf und gem. Öffentlich-
rechtlichen Vertrag v. 22.01.2020, die bestehenden Ausgleichsflächen A3a (Teil-
bereich des Schlämmweihers) und A4 (Waldfläche), die sich auf dem Betriebsge-
lände befinden, flächenmäßig in die nördliche Naturschutzfläche verlagert (siehe 
nachfolgende Abb. 01).  

 

 

Abb.03 Beispiel für die Anlage eines Haufens für Eidechsen - Zauneidechsenmeiler (LFU 2019, 
nach einer Vorlage von Wagensonner) 

Abb.  04: Nördliche Naturschutzfläche -Umgriff Ausgleichsfläche extern AE01 
 

Abb.  01: Tausch der Ausgleichsflächen nach Norden in nördliche Naturschutzfläche 
 

 Der Eingriff auf der Planfläche wird nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ bilanziert. 

 
 Der hierfür nachzuweisende Ausgleich für das vorliegende Bauleitverfahren von 

insgesamt 14.221 m² wird z.T. innerhalb der Planfläche (A01) mit 2.208 m², als 
auch außerhalb  in der nördlichen Naturschutzfläche mit Ausgleichsfläche AE01 
mit 12.013 m² nachgewiesen. 

 
 Zusätzlich zur Verlagerung der Ausgleichsfläche A4 in die nördlichen Natur-

schutzfläche ist gem. Waldgesetz die durch das Vorhaben zu rodende Waldflä-
che innerhalb des Betriebsgelände in einer Größe von 4.364 m² auszugleichen. 
In Abstimmung mit dem AELF Paf erfolgt die Aufforstung eines Auwaldes im öst-
lichen Teil der Fl.Nr. 530(T) außerhalb des Geltungsbereiches in einer Größe von 
4.364 m², wodurch der Ausgleich 1:1 eingriffsnah auf der Fläche AE02 erbracht 
wird. 

Maßnahmen zur Pflege 
 Dauerhafte Offenhaltung der Fläche durch Mahd und/oder Beweidung 
 Entfernung von Pioniergehölzen 
 Neophytenmahd in den ersten 3-5 Jahren und Abfuhr Mahdgut 

 
 

Abb. 06 Ausgleichsflächen auf Vorhabensfläche Fl.Nr. 530 Gmk Ilmendorf – Ausgleichsfläche  
intern A01, Ausgleichsfläche Wald extern AE02 und Maßnahmenflächen Artenschutz, spez. 
Amphibien und Reptilien 
 

8.5 Begrünung von Stellplätzen  
 
 Bei der Errichtung neuer Stellplätze ist je angefangene fünf (5) Stellplätze min-

destens ein heimischer Laubbaum als Hochstamm (StU mindestens 14-16) gem. 
Artenliste (siehe Anhang) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

 
 Neu zu errichtende Stellplätze sind ausschließlich in wasser- und luftdurchlässi-

gem Aufbau mit ungebundenem Belag sowie ohne feste bauliche Einfassung 
herzustellen (z.B. wassergebundene Decke, Holzbohlen als Abgrenzung). Jegli-
che Versiegelungen, u.a. auch mit Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfugen 
o.ä., sowie feste bauliche Einfassungen sind unzulässig. 

 
8.6  Freiflächengestaltungsplan 
 

Die vorgesehene Nutzung der nicht bebauten Flächen, der Nachweis des Ver-
siegelungsgrades, Maßnahmen zur Grünordnung – insbesondere Vegetations-
planung – sind gemäß § 7 BauVorlV in einem  qualifizierten Freiflächengestal-
tungsplan darzustellen, der mit dem jeweiligen Bauantrag einzureichen ist. Der 
geprüfte Plan wird Bestandteil der Baugenehmigung. 

 

V 5: 
 An den Rändern oder nicht benötigten Flächen Zulassen, Sicherung und Er-

halt von Ruderalfluren und Brachflächen, Zulassen von Selbstbegrünung von 
Öd- und Sukzessionsflächen, kein Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln 
(Nahrungsangebot Bluthänfling, Goldammer, Grünspecht, Haussperling, Zau-
neidechse) 

V 4: 
 Bauliche Eingriffe in für die Zauneidechse nutzbare Strukturen dürfen nur wäh-

rend der Aktivitätsphase der Art stattfinden, so dass Tiere, die sich in diesem 
Bereich aufhalten, selbstständig ausweichen können. Erd- und Bodenarbeiten 
sind nur im Zeitraum April bis Mitte/Ende Mai bzw. August bis Mitte/Ende Sep-
tember möglich. Je nach Witterungsverlauf können diese Zeiträume auch kür-
zer sein (vgl. Arbeitshilfe saP – Zauneidechse, Abbildung 7 Bauzeitentabelle). 

 
Abb.07: Phänologie der Zauneidechse und Bauzeitengrafik 

Quelle: Bayrisches Landesamt für Umwelt, Arbeitshilfe saP – Zauneidechse, Abbildung 2 Bau-
zeitentabelle, nach SCHNEEWEISS et al. (2014) 

V 6: 
 Auch wenn der Bluthänfling (Linaria cannabina) außerhalb des Geltungsberei-

ches am südwestlichen Rand nachgewiesen wurde (aber an der Erschlie-
ßungsstraße), sollte dieser Bereich auf freiwilliger Basis von jeglicher Nutzung 
und Beeinträchtigung ausgeschlossen werden, bzw. sollten solche Flächen an 
geeigneten Rändern des Geltungsbereiches zugelassen werden. 
Der Bluthänfling besiedelt sonnige, offene mit Hecken, Sträuchern oder jun-
gen Nadelbäumen bewachsene Flächen mit kurzer, aber samentragender 
Krautschicht, z. B. heckenreiche Agrarlandschaften, Ödland- und Ruderalflä-
chen oder Gärten und Parkanlagen mit offenen Bereichen. Die Nahrung be-
steht aus Samen von Kräutern und Stauden. Das Nest wird in dichten Hecken 
und Büschen, jungen Nadelbäumen und Fichtenhecken, Dornsträuchern, aber 
auch in Gräsern und Kräutern angelegt 

V 1 Allgemein: 
 Weiterhin sollten in der Betriebsplanung nächtliches Beleuchten und das Be-

leuchten insbesondere der Außenränder zur freien Natur ausgeschlossen 
werden, und generell in der Außenbeleuchtung insektenfreundliche Leuchten 
verwendet werden. 

V 2 Allgemein: 
 Ökologisches Monitoring während der baulichen Umstrukturierung 

des Betriebsgeländes: Beratung und Aufsicht durch geeignete biolo-
gische Fachperson hinsichtlich des Artenschutzes. 

 

8.7 Pflanzvorgaben für Artenlisten 
 
 Die Begrünung aller Flächen hat mit autochthonen gebietsheimischen, standort-

gerechten Gehölzen und Gras-Kraut-Ansaaten gem. der Pflanzlisten A und B zu 
erfolgen. 

 
 Pflanzenqualität für Bäume innerhalb von PKW-Stellplätzen  
 Mindestqualität: Hochstamm 3x verpflanzt, mit Ballen,  

14-16 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 
 
 Pflanzenqualität für Sträucher: 
 Mindestqualität: Str 2x verpflanzt, 60-100 cm hoch 

Pflanzdichte: in Gruppen von 3 bis 7 Pflanzen, Pflanzenabstand 1,5 x 1,5 m 
 
 Pflanzenqualität für Hecken: 
 Mindestqualität He 3x verpflanzt, 150-175 cm hoch 

Pflanzdichte: 4 Stück pro Laufmeter 
 
 Pflanzenqualität Aufforstung Auwald: 
 Mindestqualität: 30/50 

Pflanzdichte: Dreiecksverband Pflanzenabstand 1,5 x 1,0 m 
 
  Bei Neupflanzungen ist ausreichender Wurzelraum gem. FLL –Empfehlungen für 

Baumpflanzungen (mind. 12 m³) sicherzustellen. 
  Mindestmaß Baumgruben: 1,5 x 1,5 x 0,80 m 
 
   

Bäume Säulenform (Ostrand A01 nördlicher Teil parallel zu Hallen) 

Betula pendula ‚Fastigiata‘ Säulenbirke 
Pinus sylvestris ‘Fastigiata’ Waldkiefer 
Quercus robur ‘Fastigiata Säulen-Eiche 
 

Sträucher 

Corylus avellana Haselnuss 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Hippophae rhamnoides Sanddorn 
Juniperus communis Wachholder 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehdorn 
Rhamnus carthartica Kreuzdorn 
Ribes uva-crispa Stachelbeere 
Rosa arvensis Feldrose 
Rosa pimpinellifolia Bibernellrose 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Zaunrose 
Rubus fruticosus Brombeere 

 
  Hecken 
  Acer campestre     Feldahorn 
  Carpinus betulus     Hainbuche 
  Fagus sylvestris     Buche 
  Ligustrum vulgare    Liguster 
 
8.8 Pflege / Unterhaltung 
 
 Zur dauerhaften Sicherung der grünordnerischen Festsetzungen und zum Erhalt 

der Qualität der Eingrünungs- und Freiflächen ist eine dauerhaft fachgerechte 
Pflege unerlässlich. Die Pflanzungen haben fachgerecht gemäß DIN 18320, 
18916 und 18917 zu erfolgen und sind nach Inbetriebnahme der Baumaßnahme 
in der folgenden Vegetationsperiode fertig zu stellen. 

 Bei Abgang von Gehölzen sind Ersatzpflanzungen in Abstimmung mit der Ge-
nehmigungsbehörde vorzunehmen. Dabei sind die festgesetzten Gehölzarten 
und Mindestqualitäten zu verwenden. Der Erhalt der Anpflanzungen ist in Art und 
Form dauerhaft sicherzustellen. 

 

6. DIN-Vorschriften: 
 
 DIN-Vorschriften, auf die in  den textlichen Festsetzungen  und Hinweisen des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 „Baustoff- und Recyclingzentrum 
Schielein“, Stadt Geisenfeld verwiesen wird, sind über den Beuth-Verlag GmbH, 
Berlin, zu beziehen. Herausgeber sämtlicher DIN-Vorschriften ist das Deutsche 
Institut für Normung e. V., Berlin. Die DIN-Vorschriften finden jeweils in der bei 
Rechtskraft dieser Satzung geltenden Fassung Anwendung. Ebenso wie die der 
Planung zugrunde liegenden Gesetze, Verordnungen, Erlasse sowie die fachli-
chen Regelwerke der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung  Land-
schaftsbau e. V. (FLL) und das Merkblatt „Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013 (R2), können diese bei der Stadt Geisenfeld zu den üblichen Dienststunden 
eingesehen werden.  

 

3. Bodendenkmäler: 
 
 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1-2 

Denkmalschutzgesetz DSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde. 

 
4. Grünordnung: 
 
4.1  Baumpflanzungen 
  
  Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt "Bäume, unterirdische 

Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Ausgabe 2013 (R2) – siehe hier u.a. Abschnitt 3 und 6- zu beachten. Es 
ist sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung 
und Erweiterung von Telekommunikationslinien nicht behindert wird. 

 
4.2  Abstände bei Pflanzungen 
 
 Bei Pflanzungen entlang von Grundstücksgrenzen, wird auf die Grenzabstands-

regelungen (siebter Abschnitt: Nachbarrecht) des Bayerischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AG BGB) hingewiesen. 

 
4.3 Oberbodenlagerung 
 
 Für Abtrag, Lagerung und Einbau von Oberboden gilt die DIN 18915 „Bodenar-

beiten für vegetationstechnische Zwecke. Der gewonnene Boden ist in nutzba-
rem Zustand zu halten.  

 
5. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen: 
 
5.1 Im Falle möglicher Staubentwicklung, z.B. während trockener Wetterlagen, ist die 

Fläche des Sondergebietes mit Wasser zu berieseln. 
 
5.2 Zur Reduzierung potenzieller Staubentwicklung sind vor Verlassen des Sonder-

gebietes die Lkw-Reifen zu reinigen.  
 

8. Grünordnung:  
 
 Die Eingrünung (Bestand und neu) des Sondergebietes ist entsprechend den 

grünordnerischen Festsetzungen zu erhalten und zu pflegen. 
 
8.1 Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Begrü-

nung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)  G01 
 
 Auf der festgesetzten Flächen G01 zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen ist die vorhandene Vegetation aus heimischen Bäumen 
und Sträuchern einer Breite von mind. 5,00 m inkl. der bestehenden Modellierung 
zwischen Bestandsweg und Baugrenze zu sichern und dauerhaft zu erhalten. 
Nördlich der Vorhabensfläche sowie nördlich des anschließenden Weges entlang 
des Uferbereichs orientiert sich die Breite der zu erhaltenden Vegetation an den 
natürlichen Begebenheiten und schwankt zwischen 5,00 m und 20,00 m. 

 
 Bei Ausfall von Gehölzen, z.B. durch Sturmschäden o.ä., sind Nachpflanzungen 

in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde spät. in der darauffolgenden 
Pflanzperiode gemäß Artenliste vorzunehmen.  

 

8.4 Artenschutz 
 

 Hinsichtlich des Artenschutzes wurde ein Fachbeitrag zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) erstellt. Daraus resultiert, dass u.a. für Reptilien, spez. 
Zauneidechse und Amphibien, spez. aquatische Lebensräume eine Betroffenheit 
und somit Verbotstatbestände gem. §44 Abs. 1 durch das Vorhaben nicht auszu-
schließen sind, wenn keine Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden. Vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) sind nicht erforderlich. 

 
 Folgende Vermeidungsmaßnahmen (V) sind durchzuführen.  
  
 V 1: 

 Gehölzbeseitigungen und die Baufeldräumung erfolgen nur außerhalb der Vo-
gelschutzzeiten (1. März bis 30. September) zwischen Oktober und Februar. 

 
V 2: 
 Die Rodung von Bäumen und Sträuchern wird auf das notwendige Mindest-

maß beschränkt, insbesondere im Bereich ggf. von Vegetationsbestän-
den/Sonn- und Eiablageplätze von Goldammer- und Zauneidechsen Fund- 
und Brutorten. 
Bäume und Sträucher/Vegetationsbestände/ Sonn- und Eiablageplätze im Be-
reich von Bauarbeiten werden durch einen Bauzaun geschützt.  

 
V 3: 
 Der Verlust der Gewässerstrukturen auf dem Betriebsgelände der Firma 

Schielein muss ausgeglichen werden. Als Ersatz ist ein Gewässer in einer 
Größenordnung von mindestens ca. 660 m2 erforderlich. In Abstimmung mit 
der unteren Naturschutzbehörde Pfaffenhofen erfolgt dieser direkt im Osten 
der Vorhabensfläche auf Fl.-Nr. 530(T), wo das bestehende Gewässer ent-
sprechend um 660 m² vergrößert wird. 
Der baubedingte Eingriff in den Lebensraum von Amphibien ist unter Beach-
tung der Lebenszyklen der Arten (Teichfrosches, Erdkröte, Grasfrosch, 
Teichmolch) vorzunehmen: 

- außerhalb der Laichzeit vornehmen, in der Mobilitätsphase der Amphibien 
bzw. nach Verlassen des Gewässers und bevor die Teichfrösche im Gewäs-
ser überwintern. 
 
im September: 
- Zusätzlich ist ein Monitoring notwendig, um sicher zu gehen, dass die Am-
phibien das Gewässer verlassen haben. Hier ist ein frühes Flächenmanage-
ment notwendig. 

- Hinweis: Ein frühzeitiges Umsetzen von Amphibien noch vor dem Ablaichen 
ist auch möglich, soll aber nur in Absprache mit der biologischen Fachkraft er-
folgen. Dies setzt aber ein Ersatzlebensraum voraus, der bei Bedarf zuvor er-
stellt und auch wirksam sein muss. 

 

 - Halle       max. 20,0 m 
 -  überdachte Fläche für Brech-/ Sortieranlage max. 8,0 m 

- Kieswaschanlage      max. 18,0 m 
 -  Splittwerk      max. 10,0 m 
 -  Betonmischanlage/Zentrifuge   max. 33,0 m 
 - Labor       max. 6,0 m 
 -  überdachte Lageboxen    max. 7,0 m 
 - Bürogebäude      max. 8,5 m 
 -  Werkstatt       max. 8,5 m  
 - Maschinenhalle     max. 8,5 m 
 - Tankstelle      max. 5,0 m 
 -  Wasserhaus      max. 5,0 m 
 -  Restbetonrecyclinganlage    max. 5,0 m 
 - Reifenwaschanlage     max. 4,0 m 
 -  Trafo       max. 3,0 m 
 -  überdachte Stellplätze für LKW und Maschinen max. 7,0 m 
 -  Feinsandanlage     max. 15,0 m 
 
4. Höhenlage der neu zu errichtenden baulichen Anlagen und Geländehöhen: 
  
 (Grundlage: HQ 100 + 15% Klimazuschlag entspricht 365.70 m NHN) 
  
 Für Neu- und Ersatzbauten ist eine Mindesthöhe von 0,5 m über HQ 100 + 15% 

Klimazuschlag und für die OK Mauer (Freibord) und Bestandsgebäude ist eine 
Mindesthöhe von 0,3 m über HQ 100 + 15% Klimazuschlag einzuhalten.  

 
4.1 Das gesamte Betriebsgelände wird in 2 Bereiche A (Bestandsgelände) und B 

(Erweiterungsgelände mit Aufschüttung) unterteilt mit nachfolgenden Anforde-
rungen an Gebäude (Bestand und Neubau) sowie Geländehöhen: 

 
 Baubereich A (Bereich Bestand) 
 Die Bestandsgebäude Nr. 1 - 8 und Ersatzneubauten sind durch die im Vorha-

ben- und Erschließungsplan (VEP) definierten Objektschutzmaßnahmen (z.B. 
Dammbalkenverschlüsse) bis zu einer Höhe von 0,5 m über dem HQ 100 Was-
serspiegel + 15% Klimafaktor zu sichern.  

 Die Geländehöhen sind Bestand und sind unverändert zu erhalten. 
 
 Baubereich B (Erweiterungsbereich) 
 Die Fläche im Baubereich B ist auf die Geländehöhen gem. VEP aufzufüllen (0,3 

m über dem HQ 100 Wasserspiegel + 15% Klimafaktor) sowie sind alle neu zu 
errichtenden Anlagen, Gebäude und Ersatzbauten auf einer Mindesthöhe von 0,5 
m über dem HQ 100 Wasserspiegel + 15% Klimafaktor zu errichten. 

 Der Trafo (Nr. 15 VEP) ist ebenfalls auf dieses Schutzniveau anzuheben. 
 
 Die Aufschüttung des Baubereichs B darf erst durchgeführt werden, wenn der 

erforderliche Retentionsraumausgleich ausgeführt, nachgewiesen und vom WWA 
Ingolstadt freigegeben wurde.  

 
 Das Gelände im Baubereich B fällt kontinuierlich von Süd nach Nord ab und ist 

auf die in der Planzeichnung festgesetzten Geländehöhen aufzufüllen. 
 
4.2 Geländeauffüllungen sind zu den seitlichen Grundstücksgrenzen mit einem Bö-

schungswinkel von mindestens 1:2 abzuböschen, der Abstand des Böschungs-
fußes bzw. Böschungskamms zur Grenze beträgt mindestens 1,0 m. Stützmau-
ern sind unzulässig, mit Ausnahme der Freibordsicherungsmaßnahme im Baube-
reich A. Weitere Geländeveränderungen im Überschwemmungsbereich der Ilm 
sind unzulässig.  

 
 Der erforderliche Retentionsraum mit einem Volumen von 12.200 m³ sowie die 

Betonwand im Süd-Westen sind vor der Erweiterung des Betriebsgeländes aus-
zuführen. Eine entsprechende Detailplanung sowie ein Nachweis des erfolgten 
Ausgleiches ist dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt rechtzeitig vorzulegen.
   

4.3 Mauer Freibordsicherung (OKM) im Baubereich A: 
 
 Maximale Höhen: 
 OKM 1: 365.95 m NHN 
 OKM 2: 365.95 m NHN 
 OKM 3: 365.85 m NHN 
 OKM 4: 365.80 m NHN 
 OKM 5: 365.40 m NHN 
 

Die Betonwand ist wasserdicht auszuführen und statisch auf einen Einstau bis 
zur Mauerkrone auszulegen. 
 
Die Betonwand ist dauerhaft zu unterhalten und ein technisch einwandfreier Zu-
stand zu gewährleisten. 

 
5. Bauweise: 
 
 Im Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise gemäß § 22 BauNVO festge-

setzt. Nicht festgesetzt ist eine maximale Gebäudelänge, sonst wie offene Bau-
weise. 

 
6. Gestaltung baulicher Anlagen: 
 

- Dachform:   Flachdach FD, Pultdach PD 
- Dachneigung:   DN max. 20°  
- Dachdeckung:   Beschichtete Dacheindeckungen, Kies 

      extensive Dachbegrünung ist zulässig 
- Fassaden: spiegelnde Materialien sowie grelle und leuch-

tende Farbgebung sind unzulässig 
 
7.  Offene Einfriedungen: 
 
 Es sind nur offene, sockelfreie Einfriedungen zulässig bis zu einer Höhe von 2,0 

m. Diese sind bei gehölzfreien Flächen an die Geltungsbereichsgrenze und nur 
außerhalb von Gehölzbeständen in einem Abstand von mind. 5,00 m zu den Ge-
hölzbeständen zu errichten. Mauern sind – mit Ausnahme des Hochwasser-
schutzes (Freibordsicherung) bis zur Oberkante Mauer (OKM) 366,00 m NHN im 
Baubereich A - unzulässig. 

 

 Abb. 02 Übersichts- und Lageplan für Ausgleichflächen A01, AE01 und AE 02  
 
8.3.1 Ausgleichsflächen intern und extern 
 
 Der Ausgleichsflächenbedarf insgesamt für vorliegendes Vorhaben beträgt: ca. 

14.221 m², wovon intern 2.208 m² auf A01 und extern 12.013 m² auf AE01 nach-
gewiesen werden. 

 
 Ausgleich intern A01 (2.208 m²): 
 
 Innerhalb des Geltungsbereiches östlich des Sondergebietes ist eine Ausgleichs-

fläche A01 in einer Größe von 2.208 m² ausgewiesen, welche hinsichtlich deren 
Entwicklungsziele in 2 Teilbereiche Nord und Süd unterteilt ist: 

 
 1. Nördlicher Teilbereich - Entwicklungsziel 
 Parallel zu den neu geplanten baulichen Anlagen sind heimische Großbäume (1. 

WO, säulenförmig) mit einer Unterpflanzung aus heimischen Laub- und Nadel-
sträuchern gem. Artenliste in einer Breite von 5,00 m zu pflanzen. 

  
 Maßnahmen zur Anlage: 

 Pflanzung von mind. 16 heimischen Hochstämmen im Abstand von 8-10 m 
(Baumstammachse zu Baumstammachse) 

 Unterpflanzung mit heimischen Sträuchern 
 Mulchung mit Stroh 
 Einzäunung mit Wildschutzzaun 

 
Maßnahmen zur Pflege 
 Rückschnitt alle 5-10 Jahre (je nach Bedarf und außerhalb der Vogelbrutzeit); 

Schnittgut ist zu entfernen und kann auf die Steinhaufen der Zauneidechsen-
meiler geschlichtet werden) 

 Neophytenmahd in den ersten 3-5 Jahren und Abfuhr Mahdgut 
 

 2. Südlicher Teilbereich - Entwicklungsziel: 
 Der südliche Teilbereich A01 ist als kiesige Magerwiese und zugleich als Habitat 

u.a. für Insekten und Reptilien, spez. Zauneidechse, in einer Breite von 10,00 m 
zu gestalten. 

 Des Weiteren sind Strukturen für die Zauneidechse in Form von Zau-
neidechsenmeilern aus Steinschüttung, grabbaren Material, Wurzelstöcken und 
Kopfpflanzung von niedrigen heimischen Rosen, einzubringen und zu errichten. 

 
 Maßnahmen zur Anlage: 

 Ausbildung einer kiesigen Oberfläche durch geringe bis keine Oberbodenan-
deckung 

 Heudrusch oder punktuelle Ansaat mit standortgerechten (trocken), regiona-
len, niedrig wüchsigen Saatgut (z.B. Holledauer Mischung) mit einem Verhält-
nis Blumen/Kräuter - Gräser von mind. 50:50 

 Errichtung von mind. 5 Zauneidechsenmeiler (vgl. Abb. 01 nächste Seite) mit 
Ausrichtung Nord-Süd bestehend aus: 
 
Nord: Erdanfüllung mit Anpflanzung von niedrigen Sträuchern (Rosen) 
Mitte: grober Steinschüttung in frostfreien Bereich in einer Tiefe von mind. 
1,00 m und Überhöhung ca. 50 cm; darüber Schichtung von losen Ästen 
Süd: Anschüttung grabbare Sandfläche mit Wurzelstöcken 

 

 Die v.g. Fläche Teilbereich Süd ist dauerhaft offen zu halten, zu pflegen und zu 
erhalten. 

 
 Der weitere erforderliche Ausgleich über 12.013 m² wird extern in der nördlichen 

Naturschutzfläche erbracht. 
 
8.3.2 Ausgleich extern AE01 (12.013 m²) 
 Auf Ausgleichsfläche AE01 Fl.-Nr. 586(T) und 587 Gmk. Ilmendorf werden als 

Ausgleich extern 12.013 m² nachgewiesen. 
 

 Entwicklungsziele AE01 (gem. öffentlich- Vertrag v. 22.01.2020)  

 Entwicklung von naturnahen und extensiven Wasserflächen inkl. deren 
Land- und Uferbereiche durch natürliche Sukzession. 

 Reduzierung/Beschränkung des Fischereirechts auf die Ausgabe von maximal 
3 Erlaubnisscheinen zur Durchführung der Hege. 

 Ausschluss der Errichtung von baulichen Anlagen sowie der Freizeit- und Er-
holungsnutzung. 

 Anlage eines kiesig offenen Uferbereichs, Entwicklung extensives Grünland 
mit einer mähbaren Seige 

 Zielarten: Vögel, spez. Limikolen, Insekten und Amphibien 

 
 Maßnahmen zur Anlage: 

 Abschieben Oberboden bis zu max. 20 cm Tiefe, Größe 20x25 m 
 Auftrag Oberboden auf umgebende Fläche 
 Modellierung flache, mähbare Seige N 1:50 
 Heudrusch oder Ansaat regionale standortgerechte Saatgutmischung Holle-

dauer Mischung Blüten/Kräuter - Gras mind. 50:50 auf Oberboden und in Sei-
ge 

 
 Maßnahmen zur Pflege: 

 Schröpfmahd April/Mai in den ersten 2 Jahren und Abfuhr Mahdgut 
 ab dem 3. Jahr Mahd max 2x pro Jahr und Abfuhr Mahdgut 
 Mahd oder Beweidung zur Offenhaltung der Uferbereiche 
 Verzicht auf Düngung und Pestizidmitteleinsatz 

 

  Artenlisten Pflanzungen 
 

Alle Bäume und Sträucher sind aus regionaler und gebietsheimischer Herkunft zu 
beziehen. 

 
Bäume 

* Arten u.a. für Aufforstung 

Acer platanoides  Spitz-Ahorn 
Acer campestre Berg-Ahorn 
* Alnus glutinosa Schwarz-Erle 
Betula pendula Weißbirke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Crataegus monogyna Weißdorn 
Fagus sylvatica Buche 
Fraxinus excelsior Esche 
Prunus avium Vogelkirsche 
Prunus padus Traubenkirsche 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Sorbus aria Schwed. Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 
Sorbus torminalis Elsbeere 
Tilia cordata Winter-Linde 
Populus nigra Schwarzpappel 
Pyrus spec, Malus spec., etc. Wildobstbäume 

 

9. Niederschlagswasserbeseitigung 
 

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern und befestigten Flächen ist 
über eine Flächen- oder Muldenversickerung zu versickern. Eine Versickerung 
über Rigolen oder Sickerschächte ist aufgrund des geringen Grundwasserflurab-
standes unzulässig. 
Die Tiefe der Sickermulden beträgt im Mittel ca. 0,5 m. Die Versickerung ist über 
eine bewachsene Oberbodenschicht mit mind. 20 cm Stärke zu gewährleisten.  
 
Grundlage für die Wertungen zur Ausführung der Versickerung sind die techni-
schen Regeln: das Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anla-
gen zur Versickerung von Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 
(Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) in den jeweils aktuel-
len Fassungen. 
 
Für die Niederschlagsentwässerung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis zu bean-
tragen gem. dem Entwässerungskonzept von BGU - Büro für Geotechnik und 
Umweltfragen Dr. Schott & Dr. Straub GbR vom 24.04.2023. 

 

TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBER-
NAHMEN  

 
 
1. Wasserwirtschaft:  
 
1.1 Sollten im Zuge von Baumaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches schädli-

che Bodenverunreinigungen bekannt werden, sind umgehend das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt und das Landratsamt Pfaffenhofen zu informieren.  

 
1.2 Es wird empfohlen, für die Auffüllung des Geländes ausschließlich schad-

stofffreien Erdaushub ohne Fremdanteile (Z0-Material) zu verwenden. Die Auffül-
lung ist ggf. zu beantragen. Auflagen werden im Zuge des BImSchG-Verfahrens 
festgesetzt. 

 
1.3 Für den Bereich Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die 

fachkundige Stelle am Landratsamt Pfaffenhofen zu beteiligen. Es ist darauf zu 
achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies 
gilt besonders während der Bauarbeiten. 

 
1.4 Bezüglich des wasserrechtlichen Genehmigungsantrages für die Oberflächen-

entwässerung wird auf Anraten des WWA Ingolstadt empfohlen, einen Flächen-
belegungsplan beizulegen. Ebenso wird empfohlen, für das gesamte Betriebsge-
lände die bestehenden wasserrechtlichen Antragsunterlagen entsprechend der 
geplanten Erweiterung zu tektieren, so dass für das gesamte Betriebsgelände 
nur eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt. 

 
2. Immissionsschutz: 
 
 Für das Vorhaben ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. 

Auflagen werden im immissionsschutzrechtlichen Verfahren festgesetzt. 

 VORHABENBEZOGENER 
  BEBAUUNGSPLAN NR. 107 
 

„SONDERGEBIET BAUSTOFF- UND 
RECYCLINGZENTRUM SCHIELEIN“ 
 MIT TEILÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 63 
„SONDERGEBIET WASSERSKIPARK – 2. ÄNDERUNG“ 
 
STADT GEISENFELD 

 
 
Stadt:        Geisenfeld 
Landkreis:       Pfaffenhofen/Ilm 
Regierungsbezirk:      Oberbayern 
 
 
Fassung vom:       16.10.2025 
 
 
Zeichnungsmaßstab: 
 
Übersichtsplan      M 1/5.000 
Lageplan       M 1/1.000 
Geländeschnitte      M 1/500 
 
Plangrundlagen: 
 
Digitalisierte Flurkarten     M 1/1.000  
        M 1/5.000 
 
Planung:          
 
 
.....................................................    ....................................................    
 
Köppel        Schwarzplan 
Landschaftsarchitekt      Architektur, Stadtplanung 
 
Katharinenplatz 7      Theresienstraße 66 
84453 Mühldorf a. Inn     80333 München  
 
Telefon 08631 / 988 851     Telefon 089 / 4900 1946 
Telefax 08631 / 988 790     Telefax 089 / 4900 1836 
E-Mail  info@la-koeppel.de     E-Mail  info@schwarzplan-muc.de 
Website  www.la-koeppel.de      Website www.schwarzplan-muc.de 
 

8.3.3 Ausgleich AE02 extern – Wald (4.364 m²): 
 

 Entwicklungsziele AE02: 
Zielarten: Vögel  

 Entwicklung standortgerechter Schwarzerlen - Auwald 
 
 Maßnahmen zur Anlage: 

 Oberbodenauflage bis max. 50 cm 
 Pflanzung Schwarzerle im klassischen Reihenverband 2,00 x 2,00 m bis max. 

3,00 x 3,00 m 
 Setzlinge Größe 30/50 
 Lochmanschetten als Setzlingsschutz vor Wildverbiss 
 Errichtung einer Greifvogelsitzmöglichkeit 

  
 Maßnahmen zur Pflege: 

 Durchführung einer forstfachlichen Kulturpflege in den ersten 3-5 Jahren, 
durch Ausgrasen der Fläche und Beseitigung der Konkurrenzvegetation (z.B. 
Brombeere) durch Freischneiden/Auskesseln der Pflanzen. 

 
Die Ersatzaufforstung hat innerhalb von 2 Jahren nach Rodungsbeginn zu erfol-
gen. 
 
Die Baumartwahl und der Pflanzplan sind mit der unteren Forstbehörde am AELF 
Ingolstadt – Pfaffenhofen vorab einvernehmlich abzustimmen. 
 
Die Durchführung der Pflanzung ist dem AELF Ingolstadt – Pfaffenhofen schrift-
lich anzuzeigen (z.B. Nachweis durch Vorlage des Lieferscheins). 
 
Die Kulturen sind so lange zu pflegen, bis diese gesichert gelten, mind. jedoch 5 
Jahre.  
 
Nach 5 Jahren ist eine Endabnahme der Ersatzaufforstungsfläche durch die An-
tragsteller bei der unteren Forstbehörde am AELF Ingolstadt – Pfaffenhofen an-
zuregen. 
 
Mit der geplanten Aufforstung auf Ausgleichsfläche AE02 ist ein Mindestabstand 
von 15,00 m zum östlich gelegenen Deichfuß einzuhalten. 

 
 Alle Ausgleichsflächen sind dinglich zu sichern sowie gemäß des Entwicklungs-

ziels dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 
 Die Anlage der externen Ausgleichsflächen AE01+AE02 im Norden und Osten 

sind innerhalb von 2 Jahren nach Satzungsbeschluss umzusetzen.  
Die Anlage der internen Ausgleichsfläche A01 hat nach Auffüllung des Betriebs-
geländes spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu erfolgen. 

 
Sollte LEADER nicht umgesetzt werden, sind die gesamten Seen K55 und K57 
(jeweils Wasser- und Landflächen inkl. der Ökokontoflächen Ö2 und Ö4) als 
Ausgleich für vorliegende Bauleitplanung heranzuziehen. 


